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Vorwort 

Der Einfluß von Marsilius von Padua auf die Politik wie die Geistesge-
schichte wird noch heute weitgehend gegensätzlich beurteilt. Auch die so 
ausgezeichneten Untersuchungen von A. Gewirth und G. de Lagarde konnten 
nicht alle offenen Fragen lösen. So ist vor allem die Bedeutung der Theologie 
für die im "defensor pacis" vertretenen Thesen weitgehend unberücksichtigt 
geblieben. Mit ursächlich hierfür ist die Tatsache, daß die Theologie des 13. 
und des 14. Jahrhunderts in vielen Bereichen noch weitgehend unerforscht ist. 
Im Mittelpunkt der theologischen Auseinandersetzung jener Zeit stand die 
Frage des Verhältnisses des freien menschlichen Willens zur Gnade Gottes. 
Dieses war und ist innerhalb der christlichen Lehre auf Grund der sich wider-
sprechenden Aussagen in den Briefen des Heiligen Paulus stets umstritten 
gewesen. Die Wiederentdeckung der ethischen Schriften des Aristoteles in der 
Scholastik hatte eine Neubewertung des menschlichen Willens in Theologie 
wie Philosophie zur Folge. Die hiennit verbundenen Probleme wurden erst in 
jüngster Zeit behandelt. Grundlegende Untersuchungen stehen noch weitge-
hend aus. 

In vorliegender Untersuchung beschränke ich mit auf die Untersuchung fol-
gender Punkte: 

1. Welche Auffassung vertritt Marsilius hinsichtlich des "liberum arbitrium" 
des Menschen? 

2. In welchem Verhältnis stehen irdische und künftige Glückseligkeit 
zueinander? 

3. Welche Auswirkungen hat die Betonung des Willens auf die im "defensor 
pacis" vertretene Gesetzeslehre? 

4. Der Begriff der Kirche. 
5. Die Organisation der Kirche. 

Abschließend werde ich noch die wesentlichen Unterschiede zwischen der 
Auffassung von der Kirche bei Marsilius und Martin Luther aufzeigen. 

An dieser Stelle möchte ich Professor Dr. Sten Gagner für seine große An-
teilnahme danken, mit der er das Entstehen dieser Arbeit verfolgt hat. Er hat 
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mir in zahlreichen persönlichen Unterredungen mit Rat und Tat beigestanden, 
viele Gesichtspunkte aufgezeigt, die ich ansonsten übersehen hätte. 

Gewidmet ist das Buch meinen Eltern, die die Veröffentlichung leider nicht 
mehr erleben durften. 

Rosenheim, Mai, 1990 

Michael Löffelherger 
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A. Leben und Werk 

I. Lebensgeschichte 

Aus der Biographie des Marsilius von Padua können trotz zahlreicher 
Untersuchungen - am umfassendsten beschäftigte sich bis heute Johannes 
Haller1 mit seinem Leben - nur wenige Tatsachen als gesichert angesehen 
werden. Alles weitere beruht in der Regel auf Vermutungen des jeweiligen 
Gelehrten. 

Marsilius von Padua wurde zwischen 1275 und 1280,2 nach anderer Ansicht 
1290,3 als Sohn des Universitätsnotars Bonmatteo dei Mainardini geboren. 
Die Familie der Mainardini gehörte den Populanen an. Für das frühe Leben 
des Marsilius bildet ein halb scherzhafter, schwer verständlicher und schlecht-
überlieferter Brief des Dichters und Historikers Albertino Mussato die nahezu 
einzige Quelle. 4 Dieser Brief, den Musatto seinem Freund Marsillius gewid-
met hat, läßt eine genaue Datierung der in ihm angesprochenen Ereignisse 
nicht zu. Diese werden nur angedeutet, das Jahr der Abfassung des Briefes ist 
nicht festgehalten. Er dürfte um das Jahr 1319 verfaßt worden sein. 5 

Aus diesem Brief erfahren wir, daß Marsilius einst geschwankt habe, ob er 
Jurist oder Arzt werden solle. Dem Rat seines Freundes Mussato folgend habe 
er sich schließlich der Medizin zugewandt. Ob dies vor dem Jahre 1311 oder 

1Haller, Zur Lebensgeschichte des Marsilius von Padua. 
2siehe hierzu : Scholz, Marsilius von Padua. Defensor Pacis, Einführung S. LIV mit weiteren 

Nachweisen. So kommt z.B. Brampton zu dem Schluß, Marsilius sei etwa um 1278 geboren 
(Marsilius of Padua. Life, S. 50! ff. , 501); Riezler hingegen läßt Marsilius um 1270 geboren 
sein. (Die literarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwigs des Bayern, S. 30 ff. 

3Haller, S. 167 ff., 175 . 
4Der Text des Briefes ist als Anhang veröffentlicht bei: Haller, S. 195 ff. 
5Previte-Orton, The defensor pacis of Marsilius of Padua, Einführung S. IX f., datiert die 

Verfassung des Briefes auf das Jahr 1326, Brampton, S. 503, hingegen glaubt feststellen zu 
können, der Brief sei um das Jahr 1312 verfaßt worden. Er beruft sich hierbei auf Vaois, Jean 
de Jandun et Marsile de Padoue, auteurs du "defensor pacis" ,S. 560 ff.; Haller hingegen glaubt 
beweisen zu können, der Brief stamme aus der Zeit, als Marsilius sich zu seinem zweiten 
Aufenthalt in Paris anschickte, d.h . aus dem Jahre 1319. (Haller, 170 ff., 180 f.) Die Darlegung 
Hallers für diese Annahme ist schlüssig und einleuchend, kann aber nicht als gesichert 
angesehen werden. 
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zwischen Juli 1311 und März 1312 geschah,6 mag dahingestellt bleiben. Ab 
Herbst 1312 lebt Marsilius jedenfalls in Paris. Er lehrte dort als Magister Ar-
tium an der Universität Philosophie. Wo und wann Marsilius den Magister-
grad erworben hat, ist unbekannt. Vers 41 ff. des Briefes ist jedoch zu ent-
nehmen, daß Marsilius bereits an der Universität seiner Heimatstadt Padua 
philosophische Studien betrieben hat. Sein dortiger Lehrer dürfte der bekannte 
Arzt und Philosoph Pietro d'Abano gewesen sein.? Von Weihnachten 1312 
bis März 1313 bekleidet Marsilius das Amt des Rektors der Pariser Universi-
tät. 8 Die folgenden Jahre im Leben des Marsilius liegen wieder völlig im 
Dunkel. Im Herbst 1313 soll sich Marsilius, Bürger des guelfischen Paduas, 
in den oberitalienischen Kämpfen der Partei der Ghibellinen angeschlossen 
haben. Dieser sein erster Versuch in der Politik soll mit einer persönlichen 
Enttäuschung geendet haben. Marsilius soll zu seinem Medizinstudium zu-
rückgekehrt sein. In welchem Jahr dies war, ist unbekannt. 

Am 13. Oktober 1316 wird Marsilius von Papst Johannes XXII. eine Ex-
spektanz auf ein Kanonikat an der Domkirche zu Padua verliehen. 9 Die 
Quellen schweigen wieder, ob Marsilius diese kirchliche Pfründe je besessen 
hat. Ebensowenig ist ihnen zu entnehmen, Marsilius sei Geistlicher gewesen. 
Die verliehene Anwartschaft auf ein Kanonikat verpflichtete ihn jedenfalls 
nicht zum Empfang der priesterlichen Weihen. Die Verleihung dieser Pfründe 
erfolgte aus Anlaß des Papstwechsels. Dies war der regelmäßige Weg, auf 
dem ein Gelehrter der damaligen Zeit in der Kirche zu Amt und Würden ge-
langte.10 Zumindest zur Erwerbung der Exspektanz, die Marsilius am 14. 10. 
1316 übertragen wurde, scheint Marsilius persönlich in Avignon am Hofe des 
Papstes gewesen zu sein. 11 

In der Zeit von 1316 bis 1318 widmete er sich wahrscheinlich wieder seinen 
Studien der Medizin bzw. Philosophie. Er schloß sich damals, wie Vers 71 f. 
uns mitteilt, einem berühmten Doktor an. Ob es sich hierbei um den Exekutor 

6Es handelt sich um die Interpretation des Verses 19 aus Mussato's Brief "Me, bene si reco-
lis, Paduae dum regna manerent, .. . " d.h . die Übersetzung: "als in Padua das Reich - d.h. die 
Reichsbeamten- weilte" ,d.h. unter Heinrich VII. zwischen dem 20. Juli 1311 und dem 15 . März 
1312, oder "als Padua noch seine Herrschaft- seine Freiheit - besaß", d.h. vor dem 20. Juli 
1311. 

7so: Scholz, EinleitungS. Llll . 
8oenifle et Chatelein, Chartularium universitalis Parisiensis li, 2 S. 158. 
9oer Text der Urkunden befindet sich z.B. in: Rietzler, Vatikanische Akten zur deutschen 

Geschichte, S. 5 Nr. 6, 66 Nr. 100; die Expektanz auf ein Kanonikat wurde mit Schreiben vom 
5. April 1318 auf die nächste in der Diozöse Padua freiwerdende Pfriinde erweitert. 

!Oso: Haller, S. 178. 
llzu der Tatsache, daß Marsilius das Leben am päpstlichen Hofe zu Avignon kannte, siehe: 

Marsilius, Defensor pacis, II c 24. 
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der Exspektanz, den berühmten Arzt und Archidiakon von Bologna, Wilhelm 
von Brescia, oder einen anderen Gelehrten jener Zeit gehandelt hat, ist uns 
nicht überliefert. 12 

1318/19 wendet sich Marsilius erneut der Politik zu. Er unterstützt wieder 
aktiv die italienischen Ghibellinen. Er gehört 1319 deren Gesandtschaft an, 
die den Bruder des französischen Königs, den Grafen Karl von Manche, zur 
Übernahme der Führerschaft ihrer Partei bewegen sollte.l3 Der Plan schei-
terte an dem Widerstand der Kurie und des französischen Hofes. 14 1320 
scheint eine erneute Wendung im Leben des Marsilius eingetreten zu sein. 
Marsilius lebt wieder in Paris, lehrt an der dortigen Universität Philosophie. 
Er soll daneben den Beruf eines Arztes ausgeübt haben. Vor allem muß 
Marsilius, und dies ist wichtig, 1320 das Studium der Theologie aufgenom-
men haben. Diesen Schluß läßt die Aussage eines gewissen Franziskus aus 
Venedig vom 20.5.1328 zu, Marsilius habe vor seiner Abreise eine theologi-
sche Vorlesung halten wollen. Hierfür habe er sich von mehreren Freunden 
eine größere Summe Geldes geborgt. 15 Um eine solche Vorlesung halten zu 
dürfen, muß Marsilius mindestens seit 1320/21 theologische Vorlesungen ge-
hört haben. 16 Am 24. Juni 1324 schließt Marsilius sein berühmtestes Werk, 
seinen "defensor pacis" ab. Erst im Jahre 1326 verzeichnen zeitgenössische 
Chronisten dessen Erscheinen. 17 Durch die Entdeckung seiner Verfasserschaft 
ist Marsilius gezwungen, zusammen mit Johann von Jandun an den Hof 
Ludwigs des Bayern zu fliehen. 

Am 23. 10.1327 werden mehrere Sätze aus dem "Defensor pacis" als ket-
zerisch verurteilt. Mit Spruch vom 20. April 1329 wird die Verurteilung von 
Marsilius und Johann von Jandun als der Verfasser des "Defensor pacis" auf-
recht erhalten. I& 

12Für Wilhelm von Brescia spricht sich Haller, S. 179 f. aus, da dieser Exekutor der beiden 
Expektanzen des Marsilius gewesen sei. 

Richard Scholz, EinleitungS. LVI Anm. 1 hingegen meint, Vers 71 f. könne ebensogut auf 
Johann von Jandun anspielen. 

13scholz Richard, EinleitungS. LVI; Haller, S. 180 f. 
14Für den Widerstand des päpstlichen Hofes siehe den Brief des Papstes Johannes XXD. vom 

29 . April 1319 an Bemard-Jourdain IV, Sieur de L'Isle Jourdain in: Molla!, Registres de Jean 
XXD. Lettres secretes nr. 860. In diesem Brief spricht Papst Johannes XXD. gereizt von "illum 
Ytalicum, qui dicitur Marcillo" und seine Ghibellinischen Genossen. 

15 Aussage des Franzislrus von Venedig in: Baluze, Miscellanea, Ausgabe Mansi U, S. 280 
ff., Lucca 1761. 

16siehe hierzu : Haller, S. 183. 
17Kiosener, Chroniken der deutschen Städte Vill, S. 70. 
18Bullen Papst Johannes XXD. vom 23. Oktober 1327 (M.G. Const. VI n. 277) und vom 20. 

April 1329 (M. G . Const. VI S. 336, 477). 

2 Löffelberg"' 
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